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I. [bookmark: _Toc401722047][bookmark: _Toc424096712][bookmark: _Toc424096823][bookmark: _Toc424114403][bookmark: _Toc425754931]Allgemeines

Gestützt auf das Gebührenreglement der Kirchgemeinde Bleienbach erlässt der Kirchgemeinderat folgende Verordnung:

[bookmark: _Toc401722048]Grundsatz

	Festsetzung
	Art. 1 1 Der Kirchgemeinderat legt die Gebühren für die Dienstleistungen der Kirchgemeinde gemäss Gebührenreglement in dieser Verordnung fest.



	
	2 Vorbehalten bleiben Gebührenregelungen in Spezialreglementen und die direkt anwendbaren kantonalen Gebührenbestimmungen.





II. [bookmark: _Toc401722049]Berechnungsgrundlagen
[bookmark: _Toc401722050][bookmark: _Toc204652746]Gebühren nach Aufwand
[bookmark: _Toc401722051]Verwaltungsaufwand / allgemeine Dienstleistungen

	Allgemeine
Gebühren
	Art. 2 1 Für die Erbringung von Dienstleistungen seitens der Kirchgemeinde werden gemäss Art. 4 des Gebührenreglementes folgende Gebühren nach Aufwand festgelegt:



	Tarife
	Aufwandgebühr
	pro Stunde
	CHF 40.00
	
	Aufwandgebühr II



	
	Die Aufwandgebühr wird für folgende Dienstleistungen verrechnet:
- Sekretariat
- Finanzverwaltung
- SigristIn
· Instruktionen
· Nach- und Reinigungsarbeiten
· Präsenzzeiten
· Einrichten und Gerätschaften
· weitere Dienstleistungen nach Bedarf
- Allgemeine Verwaltungstätigkeiten
- Allgemeine Dienstleistungen

2  Für Kasualhandlungen, Benützung von Kirche und Pfarrspycher gelten Pauschalgebühren gemäss Art. 4 bis 8 in dieser Verordnung.

3 Gebühren nach Aufwand können in diesen Fällen (Abs. 2) nur erhoben werden, wenn der Zeitaufwand die Pauschale erheblich übersteigt. 



	Verzicht
	Art. 3 Der Kirchgemeinderat kann auf die Erhebung von Gebühren nach Aufwand im Sinne der Verhältnismässigkeit auch verzichten.




[bookmark: _Toc401722052]Pauschalgebühren
[bookmark: _Toc401722053]Kasualhandlungen
a) [bookmark: _Toc401722054]Kirchliche Handlungen

	Kirchliche
- Trauungen
- Bestattungen
	Art. 4 1 Aus seelsorgerischen Gründen kann die zuständige Pfarrperson auch Ehepaare trauen, die beide nicht Mitglieder der Evangelisch-Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn sind, oder kirchliche Bestattungen von Personen übernehmen, die zum Zeitpunkt ihres Ablebens den Evangelisch-Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn nicht angehört haben.



	
	2 Ebenso können sie Trauungen auswärtiger Paare vornehmen oder Bestattungen von Personen, die auswärts wohnten, aber in Bleienbach bestattet werden wollen.



	
	3 In diesen Fällen haben die Eheleute, bzw. bei einer kirchlichen Bestattungen die um die Amtshandlung ersuchenden Personen grundsätzlich Gebühren zu entrichten.



b) [bookmark: _Toc401722055]Kirchliche Unterweisung

	Kirchliche 
Unterweisung
	Art. 5 1 Kinder von Eltern, die nicht der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Bleienbach angehören, dürfen trotzdem deren kirchlichen Unterricht besuchen.
Die Eltern werden gebeten, sich freiwillig an den Kosten der Kirchlichen Unterweisung zu beteiligen.



c) [bookmark: _Toc401722056]Benützung Kirche 
	
	Art. 6 1 Für die Benützung der Kirche werden die Gebühren gemäss Art. 15 und16 des Gebührenreglementes wie folgt in Tarifkategorien gegliedert:

	
Benützung der
Kirche
	
Art. 7 1 Pauschalgebühren für die Benützung der Kirche.

	Art. 15 und 16          des Gebührenreglementes
	2 Trauung: Das Hochzeitspaar ist in Bleienbach angemeldet. Eines der Brautleute ist in Bleienbach aufgewachsen und wurde in Bleienbach konfirmiert.
Erfüllen die Brautleute diese Bedingungen nicht, sind jedoch Mitglied der ref. Landeskirche, gilt



	Tarif a)



Tarif b)

	
	Aufwandgebühr II

	
	3 Beerdigungen: Für Gesuchstellende, welche Mitglied der reformierten Landeskirche sind und nicht in der Kirchgemeinde Bleienbach wohnen. Für Reformierte mit Wohnsitz in Bleienbach werden keine Gebühren erhoben, kein Parkdienst verrechnet.
	Tarif b)
	
	Aufwandgebühr II



	
	4 Auswärtige Institutionen, auswärtige Hochzeiten, übrige Privatanlässe, welche nicht der Evangelisch-reformierten Landeskirche angehören.
Bestattungen von Mitgliedern anderer christlicher Konfessionen oder Konfessionsloser (Nicht-Mitglieder).

5 Für die Einwohnergemeinde und die Volksschule werden keine Gebühren erhoben.
	Tarif c)
	
	Aufwandgebühr II



	
	Die Gebühren betragen:
Kirche (Kasualien)
OrganistIn
SigristIn
Kirche als Konzertsaal
Kirche als Probelokal
 Parkdienst
	Tarif a)
Fr.        0.00
Fr.        0.00
Fr.        0.00
Fr.    150.00
Fr.      50.00
Fr.    150.00
	Tarif b)
Fr.        0.00
Fr.    200.00
Fr.    150.00
Fr.    150.00
Fr.      50.00
Fr.    150.00
	Tarif c)
Fr.    200.00
Fr.    250.00
Fr.    150.00
Fr.    300.00
Fr.    100.00
Fr.    150.00
	
	Aufwandgebühr II



d) [bookmark: _Toc401722057]Benützung des Pfarrspychers
	
	
Art. 8 Gemäss Benützungsverordnung Pfarr-Spycher.

	
	
	
	
	Aufwandgebühr II



III. [bookmark: _Toc401722058]Verschiedenes

	Härtefälle
	Art. 9 1 Gemäss Art. 8 des Gebührenreglementes kann der Kirchgemeinderat auf Gesuch hin die Gebühren im Einzelfall ganz oder teilweise erlassen, wenn diese zu einer unverhältnismässigen Härte führen würde.



	Härtefälle bei 
Bestattungen
	2 Als Härtefall kann auch der Umstand gewertet werden, dass bei einer kirchlichen Bestattung die Hinterbliebenen der evangelisch-reformierten Kirche angehören.



IV. 
V. [bookmark: _Toc401722059]Übergangs- und Schlussbestimmungen

	Inkrafttreten
	Art. 10 1 Diese Verordnung tritt auf 01. Januar 2015 in Kraft.



	
	2 Sie hebt alle vorangehenden Richtlinien und Bestimmungen auf.





Der Kirchgemeinderat hat diese Verordnung am 13. Januar 2015 erlassen.



Kirchgemeinderat Bleienbach
Der Präsident:	Die Sekretärin:




.................................................	.................................................

Peter Moll	Margreth Hofer-Berchtold









[bookmark: _Toc423253205][bookmark: _Toc424114421][bookmark: _Toc425754949]

[bookmark: _Toc401722060]Auflagezeugnis

Die Inkraftsetzung der Gebührenverordnung wurde mit Publikation im Anzeiger Langenthal und Umgebung vom 29. Januar 2015 unter Hinweis auf die Beschwerdemöglichkeit veröffentlicht.


Bleienbach, 25. Januar 2015	Kirchgemeinde Bleienbach
	Die Sekretärin:




	.................................................

	Margreth Hofer-Berchtold
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